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§ 5 NÖ PHV Zimmer
 NÖ PHV - NÖ Pflegeheim Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.12.2022

(1) Die Bewohnerzimmer müssen räumlich so dimensioniert sein, dass bei voller Einrichtung das Bewegen mit einem

Rollstuhl sowie die Durchführung von Pflegehandlungen ungehindert stattfinden kann.

(2) Zimmer mit mehr als zwei Personen sind nur bei besonderen Formen der Betreuung und P ege (z. B.

Intensivpflege, Tagesbetreuung, Tagespflege, Kurzzeitpflege) zugelassen.

(3) In jedem Zimmer in P egeheimen und P egeeinheiten bzw. in jeder Wohneinheit in Pensionistenheimen ist ein

zusätzlicher Raum als Sanitäreinheit, bestehend aus Waschtisch, Dusche und WC, zu integrieren, der eine barrierefreie

Nutzung garantiert.

(4) In P egeheimen und P egeeinheiten müssen die von den Bewohnern regelmäßig benutzten Räume einen dem

jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Notruf aufweisen.
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